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10. Änderungstarifvertrag zum TV-Ärzte Chemnitz  

 

vom 28. Oktober 2025 

 

 

Zwischen  

 

der Klinikum Chemnitz gGmbH  

vertreten durch den Kaufmännischen Geschäftsführer Herrn Martin Jonas und den 

Medizinischen Geschäftsführer Herrn Prof. Dr. med. Martin Wolz  

 

und  

 

dem Marburger Bund Landesverband Sachsen e.V. 

vertreten durch den 1. Vorsitzenden  

Herrn Torsten Lippold  

 

 

wird folgender Tarifvertrag zur Änderung des TV-Ärzte Chemnitz in der Fassung des 

9. Änderungstarifvertrages vom 30. Januar 2024 vereinbart: 
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§ 1  

Wieder-Inkraftsetzen 

 

§ 10 Absätze 2 und 3, § 11 Absätze 1, 4 und 5, § 12 Absatz 3 sowie die Anlage zu § 18 

Absatz 1 TV-Ärzte Chemnitz werden mit Wirkung vom 1. Juli 2025 wieder in Kraft gesetzt.  

 

§ 2  

Änderungen des Tarifvertrages 

 

Der TV-Ärzte Chemnitz wird wie folgt geändert: 

 

1. Die in der Anlage zu § 18 TV-Ärzte Chemnitz ausgewiesenen Tabellenentgelte werden 

mit Wirkung zum 1. Jul 2025 um 1,5 v.H., zum 1. Mai 2026 um weitere 2,5 v.H. und 

zum 1. April 2027 um weitere 2,5 v.H. erhöht. Die Anlage zu § 18 (Entgelttabellen) 

erhält die Fassung wie aus der Anlage 1 zu diesem Tarifvertrag ersichtlich.  

 

2. § 11 wird mit Wirkung vom 1. Oktober 2025 wie folgt geändert:  

 

a. In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „105 Euro“ durch die Angabe „200 Euro (ab 1. 

Juli 2027: 300 Euro)“ und in Satz 2 die Angabe „0,63 Euro“ durch die Angabe „2 

Euro“ ersetzt. 

 

b. In Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe „40 Euro“ durch die Angabe „100 Euro (ab 1. 

Juli 2027: 200 Euro)“ und in Satz 2 die Angabe „0,24 Euro“ durch die Angabe „1 

Euro“ ersetzt. 

 

3. § 27 Absatz 3 Satz 1 erhält mit Wirkung zum 1. Januar 2026 folgende Fassung:  

 

„(3) 1Ärzte erhalten bei einer Leistung im Kalenderjahr von mindestens  

150 Nachtarbeitsstunden   

(in der Zeit vom 1. Januar 2026  

bis zum 31. Dezember 2027  

130 Nachtarbeitsstunden) 

 

1 Arbeitstag 

300 Nachtarbeitsstunden  

(in der Zeit vom 1. Januar 2026 bis 

zum 31. Dezember 2027  
2 Arbeitstage 
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260 Nachtarbeitsstunden) 

450 Nachtarbeitsstunden   

(in der Zeit vom 1. Januar 2026 bis 

zum 31. Dezember 2027  

390 Nachtarbeitsstunden)   

3 Arbeitstage 

 

600 Nachtarbeitsstunden 

(in der Zeit vom 1. Januar 2026 bis 

zum 31. Dezember 2027  

520 Nachtarbeitsstunden) 4 Arbeitstage 

 

 Zusatzurlaub im Kalenderjahr.“ 

 

4. § 35 wird wie folgt geändert:  

 

a) In Absatz 2 wird die Angabe „30. Juni 2025“ durch die Angabe „31. Dezember 

2027“ ersetzt. 

 

b) Absatz 3 Buchstaben a, b, d, e und f werden wie folgt geändert:  

 

„a) die Vorschriften des § 10 Absatz 2 mit einer Frist von drei Monaten zum 

Schluss eines Kalendermonats; frühestens jedoch zum 31. Dezember 2027; 

b)  § 10 Absatz 3 mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalender-

monats; frühestens jedoch zum 31. Dezember 2027; 

d) § 11 Absatz 1, 4 und 5 mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines 

Kalendermonats; frühestens jedoch zum 31. Dezember 2027; 

e)  § 12 Absatz 3 mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalender-

monats, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2027; 

f)  die Anlage zu § 18 ohne Einhaltung einer Frist, frühestens jedoch zum  

31. Dezember 2027;“ 
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c) Nach Buchstabe f) wird ein neuer Buchstabe g) eingefügt mit folgendem Wortlaut:  

 

g) § 9 Absatz 3 und § 27 Absatz 3 mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss 

eines Kalendermonats; frühestens jedoch zum 31. Dezember 2027.“ 

 

5. In der Anlage 2 zum TV-Ärzte Chemnitz (Anlage zu § 4a TVG) wird in Ziffer 4.  

„31. Dezember 2026“ durch „31. Dezember 2028“ ersetzt. 

 

 

§ 3  

Einmalzahlung  

 

Ärzte, die unter den Geltungsbereich des TV-Ärzte Klinikum Chemnitz fallen, erhalten 

mit der Entgeltzahlung für den Monat Juli 2026 eine Einmalzahlung in Höhe von 500 

Euro, wenn sie am 30. Juni 2026 in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis zur Klinikum 

Chemnitz gGmbH stehen. § 24 Absatz 2 TV-Ärzte Klinikum Chemnitz findet Anwendung. 

Maßgeblich für die Bemessung der Einmalzahlung ist die durchschnittlich in den Mona-

ten Januar bis Juni 2026 arbeitsvertraglich vereinbarte Arbeitszeit. Zeiten ohne An-

spruch auf Tabellenentgelt werden mit einem Arbeitszeitäquivalent Null bewertet. Mut-

terschutz- und Elternzeiten zählen als Zeiten mit Entgeltanspruch. Die Einmalzahlung ist 

bei der Bemessung sonstiger Leistungen nicht zu berücksichtigen. 

 

 

§ 4 

Mitgliedschaft im „sportif“ 

 

In der Zeit vom 1. Juli 2025 bis zum 31. Dezember 2027 gewährt die Klinikum Chemnitz 

gGmbH den Ärzten, die unter den Geltungsbereich des TV-Ärzte Klinikum Chemnitz fallen, 

für die Dauer ihrer Mitgliedschaft im Marburger Bund e.V. unter Beachtung der steuerlichen 

und sozialversicherungsrechtlichen Vorgaben eine kostenfreie Mitgliedschaft im „sportif - 

Medizinisches Training am Klinikum“ zum Premium-Tarif. Der Bestand der Mitgliedschaft 

im Marburger Bund e.V. ist durch die Ärztin/den Arzt in geeigneter Weise nachzuweisen. 
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§ 5 

Inkrafttreten 

 

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2025 in Kraft.  

 

Chemnitz, den   Dresden, den  

 

 

 

 

  

Martin Jonas 

Klinikum Chemnitz gGmbH  

 Torsten Lippold 

Marburger Bund Sachsen  

 

 

 

 

  

Prof. Dr. med. Martin Wolz 

Klinikum Chemnitz gGmbH  

  

 

Anlage 1:  Tabellenentgelte 
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Anlage 1 

Anlage zu § 18 TV-Ärzte Chemnitz 
 

 

Entgelttabelle 

Gültig vom 1. Juli 2025 bis zum 30. April 2026 (+ 1,5 v.H.) 

 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

EG I 5.682,37 € 6.000,61 € 6.164,83 € 6.616,06€ 6.770,00 € 7.154,58 € 

EG II 7.539,22 € 8.154,67 € 8.847,04 € 9.308,66 € 9.702,80 €  

EG III 9.539,43 € 10.001,03 € 10.395,18 €    

EG IV 11.154,98 € 11.549,12 €     

 
 

 

Entgelttabelle 

Gültig vom 1. Mai 2026 bis zum 31. März 2027 (+ 2,5 v.H.) 

 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

EG I 5.824,43 € 6.150,63 € 6.318,95 € 6.781,46 € 6.939,25 € 7.333,44 € 

EG II 7.727,70 € 8.358,54 € 9.068,22 € 9.541,38 € 9.945,37 €  

EG III 9.777,92 € 10.251,06 € 10.655,06 €    

EG IV 11.433,85 € 11.837,85 €     
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Entgelttabelle 

Gültig ab 1. April 2027 (+ 2,5 v.H.) 

 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

EG I 5.970,04 € 6.304,40 € 6.476,92 € 6.951,00 € 7.112,73 € 7.516,78 € 

EG II 7.920,89 € 8.567,50 € 9.294,93 € 9.779,91 € 10.194,00 €  

EG III 10.022,37 € 10.507,34 € 10.921,44 €    

EG IV 11.719,70 € 12.133,80 €     

 

 


